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Norm

ABGB §922 Abs1

WEG 2002 §37 Abs4

1. ABGB § 922 heute

2. ABGB § 922 gültig ab 01.01.2002 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 48/2001

3. ABGB § 922 gültig von 01.01.1812 bis 31.12.2001

1. WEG 2002 § 37 heute

2. WEG 2002 § 37 gültig ab 01.10.2006 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 124/2006

3. WEG 2002 § 37 gültig von 01.07.2002 bis 30.09.2006

Rechtssatz

Der Inhalt von Satz 3 des § 37 Abs 4 WEG 2002 ist als gesetzlich typisierte Gewährleistungsp9icht zu betrachten. Der

Wohnungseigentumsbewerber soll vor der nicht ausreichenden Berücksichtigung der anstehenden Kosten für

Erhaltungsmaßnahmen bewahrt werden.Der Inhalt von Satz 3 des Paragraph 37, Absatz 4, WEG 2002 ist als gesetzlich

typisierte Gewährleistungsp9icht zu betrachten. Der Wohnungseigentumsbewerber soll vor der nicht ausreichenden

Berücksichtigung der anstehenden Kosten für Erhaltungsmaßnahmen bewahrt werden.
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Vgl; Beisatz: Der Terminus „Erhaltungsarbeit“ in § 37 Abs 4 WEG ist im Sinn des § 28 Abs 1 Z 1 WEG und damit im

Einklang mit § 3 Abs 1 und 2 MRG auszulegen. Der Begriff der „absehbaren Zeit“ wird mit zehn Jahren

konkretisiert. Damit ist der notwendige Inhalt eines Gutachtens nach § 37 Abs 4 WEG im Wesentlichen

vorgegeben. (T1)
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Beisatz wie T1 nur: Der Terminus „Erhaltungsarbeit“ in § 37 Abs 4 WEG ist im Sinn des § 28 Abs 1 Z 1 WEG und

damit im Einklang mit § 3 Abs 1 und 2 MRG auszulegen. (T2)
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